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I 	 1 	T 386/88 

•Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des am 

26. November 1986 auf die am 13. Dezember 1983 

angemeldete europàische Patentanmeldung Nr. 83 112 502.6 

erteilten Patents Nr. 0 121 601. 

II. 	Gegen dieses Patent hat die Beschwerdegegnerin 

(Einsprechende) Einspruch erhoben mit der Begründung, daB 

der Gegenstand seines Anspruchs 1 von den folgenden, im 

Einspruchsschriftsatz erstmals genannten Druckschriften Dl 

bis D3 in voneinander unabhãngiger Weise vollständig 

vorweggenommen und somit nicht neu sei: 

Dl = DE-U-6 752 832 

D2 = GB-A-786 090 

D3 = US-A-2 707 532. 

III. 	Die Einspruchsabteilung hat mit Entscheidung vom 

1. August 1988 das Patent widerrufen mit der 

Begründung, daB im Hinblick auf Dl die die drehfeste 

Verbindung des Bremshebels mit deiu Lagerbblzen betreffende 

Lösungsalternative des Anspruchs 1 des angegriffenen 

Patents nicht mehr neu sei und daB die die einstuckige 

Verbindung dieser Teile betreffende andere Lösungs-

alternative des Anspruchs 1 dem Fachmann nahegelegen 

habe. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Patentinhaberin) unter gleichzeitiger Bezahiung der 

Beschwerdegebühr am 8. August 1988 Beschwerde eingelegt. 

Die Beschwerdebegründung wurde am 16. August 1988 

eingereicht. 
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Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des 

Patents aufgrund des am 20. Februar 1989 eingereichten 

Anspruchs 1 sowie der erteilten Ansprüche 2 bis 11. Der 

Anspruch 1 lautet: 

"1. 	Bremszange für eine Scheibenbremse mit folgenden 

Merkmalen: 

es sind ein erster Bremshebel (28) und em 

zweiter Bremshebel (37) vorgesehen, die je in 

einer Lagereinrichtung (5, 14, 15, 23) drehbar 

gelagert sind; 

die beiden Bremshebel (28, 37) weisen an ihrem 

einen Ende wenigstens je einen Bremsbelagträger 

(32, 35) auf; 

C) 	die mit den Bremsbelagträgern (32, 35) 

versehenen Enden der Bremshebel (28, 37) 

schliel3en zangenartig eine Bremsscheibe em; 

d) 	es ist eine Betätigungseinrichtung vorgesehen, 

die mit den beiden Bremshebeln (28, 37) 

verbunden und derart angeordnet ist, daB die mit 

den Bremsbelagträgern (32, 35) versehenen Enden 

der Bremshebel aufeinander zu bzw. voneinander 

weg bewegbar sind; 

dadurch gekennzeichnet, daB die Lagerein-

richtungen für die Bremshebel (28, 37) aus je 

einem jeweils einstückig oder wenigstens 

drehfest mit dem Bremshebel verbundenen 

Lagerboizen (5, 14) und einem den Lagerbolzen 

aufnehmenden Lager (15, 23) bestehen." 

00607 



3 	 T 386/88 

Die Beschwerdegegnerin hat dem Vorbringen der Beschwerde-
führerin widersprochen. Neben erstmals vorgebrachten 
Aninerkungen zu dem ihrer Ansicht nach nicht zweifelsfreien 
Of fenbarungsgehalt des angegriffenen Patents hat sie an 
ihrer Ansicht hinsichtlich der Neuheitsschädlichkeit von 
Dl und am Antrag auf Widerruf des Patents in seinem 
gesamten Umfang festgehalten. Sie beantragt somit 
sinngemàB die Zuruckweisung der Beschwerde. 

Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt 
zusaimitenfassen: 

- Die von der Beschwerdegegnerin aufgeworfenen Zweifel 
an der Offenbarung dieser drehfesten Verbindung seien 
im Hinblick auf die Beschreibung nicht berechtigt, in 
der an entsprechenden Stellen die Offenbarung einer 
tatsächlich drehfesten Verbindung zwischen einein 
Bremshebelteil 7 bzw. 13 und dem Lagerboizen 5, 14 
bzw. zwischen beiden Bremshebelteilen 43 und 54 und 
dem Lagerbolzen 46 nachgelesen werden kónne. 

- Den Entgegenhaltungen Dl bis D3 sei kein Hinweis zu 
entnehmen, der den Schlu8 zulãBt, daJ3 ein Lagerboizen 
drehfest mit wenigstens einemn Bremnshebel verbunden 
ist. 

In einer Mitteilung der Beschwerdekammer gem. Art. 11, 
Abs. 2 VO vom 07.09.1989 (Anlage zur Ladung zu einer 
mündlichen Verhandlung) hat diese ihre vorlãufige 
Ansicht dargelegt, daB und warum es demn Gegenstand nach 
demu Anspruch 1 sowohi im Hinblick auf D3 als auch auf Dl 
an Patentfáhigkeit mnangele. Hierzu hat die Beschwerde-
führeriri nicht sachlich Stellung genommnen, sondern 
lediglich erklärt, daB sie auf die mündliche Verhandlung 
verzichte. Auch die Beschwerdegegnerin erklärte, daB sie 
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4 	T 386/88 

auf die mündliche Verhandlung verzichte, falls in ihrem 

Sinne entschieden werde. Der Termin zur mündlichen 

Verhandlung wurde daraufhin aufgehoben. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und den 

Regein 1 (1) und 64 EPU; sie ist daher zulãssig. 

Die geltenden Anspruche 1 bis 11 entsprechen in ihrem 

Wortlaut vollständig den ursprünglichen und auch den 

erteilten Ansprüchen . Die Anderung der Bezugszeichen 11 7" 
bzw. 11 13" in 11 28" bzw. 11 37" im Anspruch 1 stelit die 
Berichtigung einer of fenbaren Unrichtigkeit dar. Em 

Einwand im Hinblick auf Art. 123 (2) und (3) EPU besteht 

daher nicht. 

Bezüglich Art. 100 b EPTJ (ausreichende Of fenbarung) hat 

die Kammer, im Gegensatz zur Beschwerdegegnerin, ebenfalls 

keine Bedenken. Sie ist der Ansicht, daB der angesprochene 

Fachmann der Seite 5, Z. 5 - 7 und der Seite 6, Z. 12 - 17 

der ursprünglichen Beschreibung mit hinreichender 

Deutlichkeit entninunt, wie der Lagerboizen drehfest mit 

wenigstens einem der Bremshebel verbunden sein kann. 

Im Kennzeichen des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents 

sind zwei Alternativen für die Festlegung des Lager-

boizens im Bremshebel angegeben: 

der Lagerboizen ist einstückig mit dem Bremshebel 

verbunden, 

der Lagerboizen ist wenigstens drehfest mit dem 

Bremshebel verbunden. 

S 
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5 	 T386/88 
	

3.1 	Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, daB der Sinn der 
patentierten Lósung darin zu sehen sei, wenigstens einen 
der beiden Breinshebel drehfest mit dern Lagerboizen zu 
verbinden, urn eine Relativdrehung zu vermeiden, ist für 
die Beurteilung des Anspruchs 1 ohne Belang, denn dieses 
Merkmal wird erst im Anspruch 2 aufgeführt. 

	

3.2 	Die Druckschrift D3 offenbart, wieinsbesondere aus den 
Fig. 1, 2 ersichtlich ist, eine Breinszange für eine 
Scheibenbreinse, bei der ein erster und ein zweiter 
Breinshebel in jeweils einer Lagereinrichtung 30 bzw. 28, 
34 drehbar gelagert ist. Jeder der beiden Breinshebel 22 
weist an seinein einen Ende einen Belagträger 60 auf und 
beide Bremshebel schlieBen zangenartig eine Bremsscheibe 
20 em. Weiterhin ist eine Betätigungseinrichtung 40 mit 
dein beiden Bremshebeln 22 verbunden. Aus dern 
Beschreibungstext von D3 Spalte 2, Zeilen 1, 2 geht 
hervor, daB jeder Lagerboizen 26 eines jeden Bremshebels 
22 durch Verstiftung oder in anderer Weise drehfest mit 
einem Flanschvorspruch 24 jedes Bremshebels 22 verbunden 
ist. Durch die Verineidung einer Relativdrehung zwischen 
dein Lagerboizen 26 und dent Bremshebel 22 wird of f en-
sichtlich ein VerschleiB an den Berührstellen zwischen 
diesen Teilen verhindert und somit die dent Patent 
zugrundeliegende Aufgabe gelöst. 

Soinit ist die Alternativlösung b) aus dent Kennzeichen des 
Anspruchs 1 mit dent Merkmal "wenigstens drehfest 
verbunden" in Verbindung mit den Merkinalen des Oberbe-
griffs aus D3 bekannt. 

	

3.3 	Es verbleibt sornit noch zu überprüfen, ob es für einen 
Fachrnann naheliegend war, die bei der Breinszangeneinheit 
nach D3 bekannten, initeinander drehfest verbundenert und 
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4 

als getrennte Bauteile gefertigen Bremshebel- und 
Lagerboizenteile als einstückige Elemente auszuführen. 

Es ist in der Technik ailgemein bekannt, daB eine 
drehfeste Verbindung mindestens zweier Funktionselemente 
entweder durch form- bzw. reibschlüssiges Zusammensetzen 
von separat gefertigten Baueleinenten oder durch 
einteiliges GieBen, Schwei8en, Schmieden, anderweitiges 
Forinen und spanabhebende Bearbeitung hergesteilt werden 
kann. Der Kammer ist kein Grund ersichtlich, der 
einen Fachivann davon abhalten solite, bei einer Scheiben-
bremse nach D3 den Lagerzapfen 26 ggf. einstückig mit der 
Bremszange 22 zu fertigen, wenn aus ailgeinein bekannten 
Gründen, z. B. einer schnelleren Montage, eine einstückige 
Ausbildung bevorzugt wird. Die Beschwerdeführerin hat zu 
den betreffenden Ausführungen in der Mitteilung der Kaimner 
nicht Stellung genonunen. 

	

3.4 	Aus vorstehenden Uberlegungen folgt, daB die unter Punkt 
3 definierte Alternativlösung a) nicht auf einer 
erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 56 EPU). DeingemaB 
sind beide im Anspruch 1 angegebenen alternativen Lósungen 
nach Art. 52 (1) EPU nicht patentfahig. 

	

4. 	Die abhängigen Anspruche 2 bis 11 haben ebenfalls keinen 
Bestand, da sie das Vorhandensein eines sie tragenden 
Anspruchs 1 voraussetzen und antragsgemäB über die 
Aufrechterhaltung des Patents in der von der Beschwerde-
führerin zuletzt vorgelegten Fassung zu entscheiden war. 
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Entscheidurigsformel 

Aus diesen Grunden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 

T 386/88 

Der Vorsitzende: 

V/~ ,Cz-  i A - 
	

I 

S. Fabiani 
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